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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §25 Abs1;

VStG §25 Abs2;

VwGVG 2014 §38;

1. VStG § 25 heute

2. VStG § 25 gültig ab 01.07.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VStG § 25 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.2013

1. VStG § 25 heute

2. VStG § 25 gültig ab 01.07.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VStG § 25 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.2013

Rechtssatz

Gemäß § 38 VwGVG i.V.m. § 25 VStG gelten im Verwaltungsstrafverfahren vor den Verwaltungsgerichten der

Amtswegigkeitsgrundsatz und der Grundsatz der Erforschung der materiellen Wahrheit. Es kann daher die Judikatur

des Verwaltungsgerichtshofes hiezu auch für das Verwaltungsstrafverfahren vor den Verwaltungsgerichten

herangezogen werden. Betre:end die Ermittlung des Sachverhaltes bedeutet dies, dass die Verwaltungsgerichte

verp<ichtet sind, von Amts wegen ohne Rücksicht auf Vorträge, Verhalten und Behauptungen der Parteien die

entscheidungserheblichen Tatsachen zu erforschen und deren Wahrheit festzustellen. Der Untersuchungsgrundsatz

verwirklicht das Prinzip der materiellen (objektiven) Wahrheit, welcher es verbietet, den Entscheidungen einen bloß

formell (subjektiv) wahren Sachverhalt zu Grund zu legen. Der Auftrag zur Erforschung der materiellen Wahrheit

verp<ichtet die Verwaltungsgerichte, alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen, um der Wahrheit zum

Durchbruch zu verhelfen (vgl. Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze II2 E 3 zu § 25 VStG). In diesem Sinne sind

alle sich bietenden Erkenntnisquellen sorgfältig auszuschöpfen und insbesondere diejenigen Beweise zu erheben, die

sich nach den Umständen des jeweiligen Falles anbieten oder als sachdienlich erweisen können (aaO E 14). Die

Sachverhaltsermittlungen sind ohne Einschränkungen eigenständig vorzunehmen (aaO E 16). Auch eine den

Beschuldigten allenfalls tre:ende Mitwirkungsp<icht enthebt das Verwaltungsgericht nicht ihrer aus dem Grundsatz

der Amtswegigkeit er<ießenden P<icht, zunächst selbst - soweit das möglich ist - für die Durchführung aller zur

Klarstellung des Sachverhaltes erforderlichen Beweise zu sorgen (aaO E 170). Die Mitwirkungsp<icht der Partei hat

insbesondere dort Bedeutung, wo ein Sachverhalt nur im Zusammenwirken mit der Partei geklärt werden kann (vgl.

z.B. das hg. Erkenntnis vom 20. September 1999, Zl. 98/21/0137).Gemäß Paragraph 38, VwGVG i.V.m. Paragraph 25,

VStG gelten im Verwaltungsstrafverfahren vor den Verwaltungsgerichten der Amtswegigkeitsgrundsatz und der

Grundsatz der Erforschung der materiellen Wahrheit. Es kann daher die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes hiezu
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auch für das Verwaltungsstrafverfahren vor den Verwaltungsgerichten herangezogen werden. Betre:end die

Ermittlung des Sachverhaltes bedeutet dies, dass die Verwaltungsgerichte verp<ichtet sind, von Amts wegen ohne

Rücksicht auf Vorträge, Verhalten und Behauptungen der Parteien die entscheidungserheblichen Tatsachen zu

erforschen und deren Wahrheit festzustellen. Der Untersuchungsgrundsatz verwirklicht das Prinzip der materiellen

(objektiven) Wahrheit, welcher es verbietet, den Entscheidungen einen bloß formell (subjektiv) wahren Sachverhalt zu

Grund zu legen. Der Auftrag zur Erforschung der materiellen Wahrheit verp<ichtet die Verwaltungsgerichte, alles in

ihrer Macht stehende zu unternehmen, um der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen vergleiche Walter/Thienel,

Verwaltungsverfahrensgesetze II2 E 3 zu Paragraph 25, VStG). In diesem Sinne sind alle sich bietenden

Erkenntnisquellen sorgfältig auszuschöpfen und insbesondere diejenigen Beweise zu erheben, die sich nach den

Umständen des jeweiligen Falles anbieten oder als sachdienlich erweisen können (aaO E 14). Die

Sachverhaltsermittlungen sind ohne Einschränkungen eigenständig vorzunehmen (aaO E 16). Auch eine den

Beschuldigten allenfalls tre:ende Mitwirkungsp<icht enthebt das Verwaltungsgericht nicht ihrer aus dem Grundsatz

der Amtswegigkeit er<ießenden P<icht, zunächst selbst - soweit das möglich ist - für die Durchführung aller zur

Klarstellung des Sachverhaltes erforderlichen Beweise zu sorgen (aaO E 170). Die Mitwirkungsp<icht der Partei hat

insbesondere dort Bedeutung, wo ein Sachverhalt nur im Zusammenwirken mit der Partei geklärt werden kann

vergleiche z.B. das hg. Erkenntnis vom 20. September 1999, Zl. 98/21/0137).
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